


Bildungswesen (IQB) zu. Das Land Rheinland-Pfalz hat keine Rechte an diesen 
Aufgaben.

Ihrem Anliegen steht deshalb § 16 Abs. 1 Nr. 1 LTranspG entgegen. Danach ist der 
Antrag auf Informationszugang abzulehnen, soweit Rechte am geistigen Eigentum oder 
an Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen verletzt würden. Dies ist der Fall, da die 
Aufgaben urheberrechtlich geschützt sind. Die Rechteinhaber insbesondere externer 
Quellen müssen laut Urheberrechtsgesetz vor einer Weitergabe an Dritte zustimmen. 
Sofern hierfür Kosten anfallen, würden diese Ihnen in Rechnung gestellt. Die 
Verwendung externer Quellen für reine Prüfungszwecke ist hingegen frei. Für die 
Einräumung - ausschließlich eigener - Nutzungsrechte erheben wir je Aufgabe ein 
Entgelt von 100,00 EUR. Die Vervielfältigungsrechte oder sonstige Urheberrechte für 
verwendete Fremdtexte, Abbildungen, etc. liegen nicht bei uns und müssen von Ihnen 
direkt bei den externen Rechteinhabern eingeholt werden.

Allerdings können Sie die von den Bundesländern im Abitur eingesetzten Aufgaben aus 
dem Abituraufgabenpool des IQB, für welche die Rechteinhaber dem IQB 
Veröffentlichungsrechte eingeräumt haben, auf der Internetseite des IQB finden: 
https://www.iqb.hu-berlin.de/abitur/sammlung.

Kosten gemäß § 24 LTranspG werden nicht erhoben.

Sie haben die Möglichkeit, den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit 
anzurufen (§ 12 Abs. 4 Satz 6 LTranspG).

Sollte diese Antwort veröffentlicht werden, möchte ich Sie mit Hinweis auf die 
Datenschutz-Grundverordnung darum bitten, personenbezogene Daten unkenntlich zu 
machen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch beim Ministerium für Bildung, Mittlere Bleiche 61,55116 Mainz schriftlich, 
in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur 
Niederschrift erhoben werden.
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